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Dezernat: IV - Straßenverkehr, Ordnung u. Umwelt 
Amt: Bauordnungsamt - AG Bauleitplanung 
Dienstgebäude: Beeskow 
 Rathenaustraße 13 
 Haus C, Zimmer 201 

 
Ansprechpartner(in): Frau Siebke 
Telefon: 03366 35-1609  
Telefax: 03366 35-2639 
E-Mail: bauleitplanung@landkreis-oder-spree.de 
 

Bürgermeister 
der Gemeinde Grünheide (Mark) 
Herrn Arne Chrstiani 
Am Marktplatz 1 
15537 Grünheide (Mark) 

 
 
Planungsabsicht: Entwicklung eines Sondergebietes zur Errichtung von Wind- 
   energieanlagen (18 Baufelder)  
Fläche:  447,1 ha (Geltungsbereich) 
Planungsstand: Oktober 2019 
 
 
Sehr geehrter Herr Chrstiani, 
 
wir bedanken uns für die Beteiligung am Planverfahren.  
Zum Planentwurf äußern sich die beteiligten Ämter und Behörden wie folgt: 
 
 
X  Keine Äußerung 
 
 Umweltamt – SG untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde 
 
 
X  Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung 
 
 Umweltamt – SG untere Wasserbehörde 
 
 
X Sonstige fachliche Informationen oder rechtliche Hinweise aus der eigenen Zuständig-

keit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

mailto:vps@landkreis-oder-spree.de
http://www.l-os.de/
mailto:kreisverwaltung@l-os.de
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Umweltamt 
Sachgebiet untere Naturschutzbehörde 
 
da es sich um einen Bebauungsplan handelt, der ein Verfahren nach Immissionsschutzrecht 
nach sich zieht, obliegt die naturschutzfachliche Entscheidung zum o.g. Vorhaben der Fach-
behörde für Naturschutz und Landschaftspflege. Darüber hinaus ergehen seitens der uNB 
folgende Einwendungen und Hinweise: 
 
Allgemein 
 
Die uNB steht der Errichtung von großräumigen Windkraftanlagen in geschlossenen 
Waldökosystemen generell sehr kritisch gegenüber. Gründe dafür sind u.a. die jüngsten Er-
gebnisse zur erhöhten Waldbrandgefahr sowie zum erhöhten Fledermaussterben aufgrund 
von Windrädern. Die Vermehrungsquote der Fledermäuse liegt jährlich bei maximal ein bis 
zwei Jungtieren. Verluste können nur langsam kompensiert werden. Bei großen Windparks 
kann es somit zu einer ganzen Auslöschung der Population kommen, was artenschutzfach-
lich nicht vertretbar ist. Darüber hinaus führen Windkraftanlagen in Wäldern zu einem Le-
bensraumverlust von Vögeln, die Windenergieanlagen meiden. Es bestehen jedoch immer 
noch erhebliche Wissenslücken zu Auswirkungen von WKA in Wäldern auf die im Wald vor-
kommenden Arten. Der Eintritt von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG kann somit 
nicht vollständig ausgeschlossen werden. 
 
 
Festsetzungen B-Plan 
 
Geltungsbereich 
Die Größe des Geltungsbereiches, insbesondere der östliche Bereich, ist nicht nachvollzieh-
bar und sollte geprüft werden. Es existiert der verbindliche Teilregionalplan „Windenergienut-
zung“, der die Errichtung von Windkraftanlagen außerhalb der Eignungsgebiete ausschließt. 
Somit sollte sich der Geltungsbereich an dessen Grenzen orientieren. 
 
zu 1.2 
Es ist durch diese Festsetzung sicherzustellen, dass die Flächen, die nicht zweckentspre-
chend genutzt werden, Wald bleiben. 
 
zu 2.1.1 
Die Grundfläche je Windenergieanlage von 2.500 m² sollte noch einmal kritisch geprüft wer-
den. Anhand der Angaben anderer aktueller Planungen würde ggf. die Hälfte der Fläche aus-
reichen. 
 
In der Planbegründung werden unter Pkt. 6.3 auch Nebenanlagen erwähnt. Wenn diese vor-
gesehen sind, sollten auch die maximale Grundfläche und Höhe von Nebenanlagen festge-
setzt werden. 
 
Es sollten auch für die Zufahrten maximale Grundflächen festgesetzt werden. 
 
 
Umweltbericht 
 
Aufgrund fehlender Angaben zur Eingriffs-Ausgleich-Bilanz (Biotopverlust, Bodenversiege-
lung), fehlendem Kompensationskonzept und nicht abgeschlossener artenschutzfachlicher 
Betrachtungen (Fledermäuse, Greifvögel insbesondere Wanderfalke, Waldschnepfe) ist der 
Umweltbericht als unvollständig zu betrachten. Eine Überarbeitung ist notwendig. Dazu im 
Einzelnen: 
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Biotope 
Die Bewertung der Biotope ist teilweise nicht nachvollziehbar und sollte angepasst werden. 
So sollten Forste (Rein- und Mischbestände) heimischer Laubbaumarten aufgrund des im 
Vergleich erhöhten Strukturreichtums und erhöhten Bedeutung als Tierlebensraum als hoch 
bewertet werden. 
Der Eingriffs- und entsprechenden Ausgleichsflächen sind auf Ebene des B-Planes ab-
schließend zu betrachten und können nicht auf das immissionsschutzrechtliche Verfahren 
verlagert werden. 
 
Artenschutz 
Avifauna 
Die letzte Begehung und die Raumnutzugsanalyse erfolgten 2017. Aus Artenschutzgründen 
sind 2020/21 im UG zumindest noch einmal Horstkontrollen im 3.000 m-Radius durchzufüh-
ren und es ist in Abhängigkeit der Ergebnisse die Raumnutzungsanalyse zu aktualisieren. 
Dabei sollten auch lokale Beobachter befragt werden (Forst, zuständiger Horstbetreuer). In 
diesem Zusammenhang ist auch die potentielle Beeinträchtigung von Wanderfalke und 
Waldschnepfe abschließend zu klären (vgl. faunistisches Gutachten 2019).  
 

Fledermäuse 
Das zugrundeliegende Gutachten von 2017 ist u.E. in einigen Teilen kritisch zu sehen und ist 
durch weitere Untersuchungen zu ergänzen. Dazu im Folgenden: 
 
Der Nachweis von Nordfledermäusen ist unwahrscheinlich, da die Art in Brandenburg nur ein 
verinseltes Vorkommen im Hohen Fläming und in Königswusterhausen hat. Dies ist noch 
einmal zu prüfen. Auch an den "Nachweisen" von Bechsteinfledermaus und Teichfleder-
maus, die in den Untersuchungen 2011/12 sowie 2017 ausschließlich mit dem Batcorder 
ermittelt wurden, bestehen begründete Zweifel.  
 
Auf S. 46 des Fledermausgutachtens ist die Abbildung 24: als "Wochenstube Graues Lang-
ohr" beschrieben, u.E. handelt es sich dabei um Braune Langohren. Das Vorkommen von 
Grauen Langohren in der Kienbaumer Kirche ist aber wahrscheinlich. 
 
Die Quartiersuche ist für ein Untersuchungsgebiet im Wald u.E. unzureichend. Das Quartier-
potenzial im Wald ist so hoch, dass eine hinreichende Aufklärung von Fledermausquartieren 
in Bäumen nicht ohne telemetrische Untersuchzungen möglich ist. Ohne Telemetrie mit an-
schließenden Ausflugszählungen ist auch das TAK-Kriterium von Wochenstuben mit mehr 
als 50 Individuen schlaggefährdeter Arten nicht zu ermitteln. Hier sind Nacharbeiten unbe-
dingt notwendig. 
 
Die Gesamtaktivitäten der Aufzeichnung mit Batcordern sind unübersichtlich aufbereitet und 
nicht entsprechend der Kriterien des Landesamtes für Umwelt ausgewertet. Bis auf die Bat-
corder-Standorte 11, 13 und 14 erfüllen alle die Kriterien für ein Gondelmonitoring. 
 
Angesichts der im Schnitt extrem hohen Fledermausaktivitäten und der sehr hohen Arten-
diversität (12 Arten) hat entsprechend aktueller Forschungsergebnisse die Abschaltung bei 8 
m/s zu erfolgen (BACH 2016). Mit dem Abschaltalgorithmus nach TAK-Erlass der für Windrä-
der mit erheblich kleineren Rotoren entwickelt wurde, kann eine Erhöhung des Tötungsrisi-
kos nicht vermieden werden. 
 
Erschließung 
Es ist zu beachten, dass die Anforderungen an die Tragfähigkeit der Zuwegung und der 
Kranaufstellflächen in einer Achslast von ca.12 t bestehen. Es wird von einem max. Gesamt-
gewicht von 135 t ausgegangen. Der daraus ableitbare Abflussbeiwert liegt bei ca. 0,8. Es ist 
somit zur Berechnung der Gesamtversiegelung und dem damit einhergehenden Kompensa-
tionsbedarf von einer Teilversiegelung von mind. 80 % auszugehen.  

tel:2011112
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Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Erschließung innerhalb von Forstflächen die Be-
triebsanweisung von „Waldwegebaumaßnahmen im Landeswald“ von 07.12.2012 gilt, wobei 
insbesondere der Abschnitt 4 „Materialeinsatz“, Absatz 3 zu beachten ist. Danach kommen 
u. a. Materialien der Zuordnungswerte Z 1.2 und Z 2 für den Neubau und für Instandhal-
tungsmaßnahmen an Waldwegen nicht in Betracht. 
 
Vermeidungsmaßnahmen 
Es sollte dargelegt werden, warum die im faunistischen Gutachten (2019) vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur Konfliktminderung nicht umgesetzt worden sind. 
 
VAFB5 
Eine Prognose der tatsächlichen Fledermausaktivität ist generell sehr unsicher, entspre-
chende Untersuchungen sind schwer umzusetzen. So werden die Aktivitäten der Fleder-
mäuse maßgeblich durch die Anwesenheit potenzieller Beutetiere in dem jeweiligen Luft-
raum bestimmt. Viele Insektenarten neigen zyklisch zu Gradationen, das heißt die Fleder-
mausbeute ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich im Raum verteilt und dieser Verteilung folgen 
auch die Fledermäuse. Andererseits verändert sich innerhalb des voraussichtlichen Be-
triebszeitraumes von mehr als 20 Jahren das Umfeld der WEA, so dass sich dadurch auch 
das Beutetieraufkommen und damit die Fledermausaktivität von Fledermäusen verändert. 
Somit sind zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände Abschaltzeiten in der 
„Schlagopfersaison“ obligatorisch für alle Windenergieanlagen und für die gesamte Betriebs-
zeit festzusetzen. Entsprechend aktueller Forschungsergebnisse hat die Abschaltung bei 
8 m/s zu erfolgen (BACH 2016). 
 
Schutzgut Boden 
Werden Nebenanlagen festgesetzt, sind diese in der Übersicht zu den durch die Umsetzung 
des B-Plans hervorgerufenen Neuversiegelungen zu ergänzen (vgl. Pkt. 6.3 Planbegrün-
dung). 
 
Kompensation – AImSchV1 
Es sind bereits auf Ebene des B-Planes der Eingriffstatbestand und das daraus resultierende 
Kompensationserfordernis sowie erforderliche Kompensationsmaßnahmen abschließend 
festzulegen. Dieses richtet sich im vorliegenden Fall u.a. nach den im B-Plan festgesetzten 
Grundflächenzahlen. 
 
Bezüglich Kompensation gibt es auch seitens der uNB Maßnahmenvorschläge aus dem 
kreisweiten Entsiegelungskataster oder über Heckenprojekte bspw. im Gut Hirschaue. 
 
Im B-Plan Verfahren können auch Maßnahmen zur Aufwertung des Landschaftsbildes erfol-
gen, so dass eine Kompensation dieses Schutzgutes nicht rein monetär erfolgen muss. 
 
Eine abschließende Stellungnahme ist erst mit Vorliegen einer vollständigen Eingriffs- Aus-
gleichsbilanz und einem entsprechenden Kompensationskonzept möglich. 
 
 
Bauordnungsamt 
Aufgabengebiet untere Denkmalschutzbehörde 
 
Durch das o. g. Planvorhaben sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand Bodendenkmale 
nicht betroffen.  
Werden bei den geplanten Erdarbeiten noch nicht registrierte Bodendenkmale entdeckt gilt  
§ 11 BbgDSchG, wonach entdeckte Bodendenkmale bzw. Funde (Steinsetzungen, Mauer-
werk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder-bohlen, Knochen, Tonscherben, Metallgegenstände 
u.ä.) unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Oder- Spree und 



 

Seite 5 von 6  11. August 2020 

  20346-20-92 

 
 

dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuse-
um (Denkmalfachbehörde) anzuzeigen sind. Die Entdeckungsstätte und die Funde sind bis 
zum Ablauf einer Woche unverändert zu erhalten, damit fachgerechte Untersuchungen und 
Bergungen vorgenommen werden können.  
Gemäß §11 (3) BbgDSchG kann die Denkmalschutzbehörde diese Frist um bis zu 2 Monate 
verlängern, wenn die Bergung und Dokumentation des Fundes dies erfordert. Besteht an der 
Bergung und Dokumentation des Fundes aufgrund seiner Bedeutung ein besonderes öffent-
liches Interesse, kann die Frist auf Verlangen der Denkmalfachbehörde um einen weiteren 
Monat verlängert werden. Die Denkmalfachbehörde ist berechtigt, den Fund zur wissen-
schaftlichen Bearbeitung in Besitz zu nehmen (BbgDSchG § 11 (4).  
Der Veranlasser des Eingriffs in das Bodendenkmal hat die Kosten der fachgerechten Do-
kumentation im Rahmen des Zumutbaren zu tragen (BbgDSchG § 7 <3>)  
 
Die Bauausführenden sind über diese gesetzlichen Festlegungen und die vorgenann-
ten Auflagen aktenkundig zu belehren und zu ihrer Einhaltung zu verpflichten. 
 
 
Aufgabengebiet Bauleitplanung 
 
Wie in der Begründung zum B-Plan dargelegt, ist der Plan nicht aus dem Flächennutzungs-
plan (Einzelpläne für Kienbaum und Hangelsberg) entwickelt. Die Darstellungen bzw. Fest-
setzungen zur Art der baulichen Nutzung widersprechen sich deutlich. 
Der Flächennutzungsplan ist daher in einem gesonderten Verfahren zu ändern. Die Be-
kanntmachung des B-Planes kann allerdings erst erfolgen, wenn die Änderung zum FNP 
einen Planungsstand erreicht hat, aus dem ersichtlich ist, dass der B-Plan aus den künftigen 
Darstellungen des FNP entwickelt sein wird. Bisher liegt, entsprechend der Aussage in der 
Begründung Seite 11 zum B-Plan, lediglich ein Beschluss zur Neuaufstellung des FNP vor.   
  
Mit der Planaufstellung soll eine Waldfläche eine andere Nutzungsart erhalten (Baufläche).   
Nach § 8 Abs. 2 Satz 3 LWaldG sind die Kommunen grundsätzlich befugt, bewaldete  
Flächen durch die Bauleitplanung zu überplanen und eine andere Nutzungsart auszuweisen. 
Wird durch einen Bebauungsplan Waldfläche zum Zweck der baulichen Nutzung überplant, 
so bedarf es grundsätzlich einer Stellungnahme der zuständigen Forstbehörde. Diese be-
stimmt die erforderlichen naturschutz- und forstrechtlichen Kompensationen. Die Argumente 
der Forstbehörde sind zu berücksichtigen 
Wird eine negative Stellungnahme abgegeben, so ist im Grundsatz eine Überplanung der 
Waldfläche nicht zulässig, da davon auszugehen ist, dass eine Gemeinde die forstbehördli-
che Stellungnahme im Rahmen der Abwägung nicht überwinden kann. 
 
Es sind für die Errichtung der Windenergieanlagen (WEA) 18 Baufenster festgelegt. Sechs 
dieser Baufenster liegen unmittelbar am Rand des Eignungsgebietes und der festgesetzten 
Baufläche. Grundsätzlich sind die Grenzen des Eignungsgebietes, die äußeren Grenzen des 
Bauleitplans oder die Grenzen von Baugebieten oder Bauflächen stets von der gesamten 
Windkraftanlage einschließlich des Rotors einzuhalten (Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts BVerwG, Urt. V. 21.102004 – 4 C 3/04). 
Das ist also bei der Wahl der Standorte der einzelnen WEA innerhalb dieser Baufenster (8, 
10, 14, 15, 18, 17) zu beachten.   
Insofern ist auch die textliche Festsetzung 3.1.2 zu ändern. Die Zulässigkeit des Überragens 
des sonstigen Sondergebietes durch die Rotorblätter ist auszuschließen. 
 
In den textlichen Festsetzungen zum B-Plan wird bestimmt, dass innerhalb des Geltungsbe-
reiches eine forstwirtschaftliche Nutzung zulässig ist (Pkt. 1.2).  
In der Begründung wird auch eine landwirtschaftliche Nutzung (siehe Seite 11) als zulässig 
benannt. Begründung und Planzeichnung sind in Übereinstimmung zu bringen.  
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Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement 
Sachgebiet Kreisliche Infrastruktur/Staßenaufsicht 
 
Die verkehrliche Erschließung des vorgenannten Windpark soll laut dem eingereichten La-
geplan über eine Zufahrt an die Landesstraße L 385 zwischen den Ortslagen Hangelsberg 
und Kienbaum, über eine Zufahrt im Bereich des Baufeldes 9 erfolgen. Diese befindet sich 
außerhalb des Erschließungsbereiches der genannten Landesstraße, an der freien Strecke.  
Gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 2 BbgStrG dürfen längs der Landes- und Kreisstraßen bauliche 
Anlagen jeder Art, die über Zufahrten an Landes- oder Kreisstraßen unmittelbar oder 
mittelbar angeschlossen werden sollen, nicht errichtet werden. 
 

Gemäß § 24 Abs. 1 BbgStrG ist die Errichtung baulicher Anlagen, die über Zufahrten unmit-
telbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, ohne Begrenzung auf eine Schutzzone 
parallel zur Straße, verboten. Zufahrten zu baulichen Anlagen können Störungen für den 
Durchgangsverkehr hervorrufen, die zur Beeinträchtigung der Schutzgüter Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs führen können. Den Schutzgutinteressen wurde insofern vom Ge-
setzgeber der Vorrang eingeräumt.  
 

Die zuständige Straßenbaubehörde (hier der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg) 
kann im begründeten Ausnahmefall gemäß § 24 Abs. 9, S.1 BbgStrG Ausnahmen von den in 
§ 24 Abs.1 BbgStrG normierten Verboten zulassen, wenn die Durchführung der Abweichung 
im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung 
mit dem öffentlichen Belangen vereinbar ist oder wenn Gründe des Wohls der Allgemeinheit 
die Abweichung erfordern. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
im Auftrag 
 
 
 
Kirschner 
Amtsleiterin 
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Bearb.: Herr Michael Görner
Gesch-Z: LFU-TOEB-
3700/66+39#246242/2021
Hausruf: +49 335 60676 -5239
Fax: +49 335 560-3146
Internet: www.lfu.brandenburg.de
Michael.Goerner@LfU.Brandenburg.de

Frankfurt (Oder), 27. Juli 2021

Bebauungsplan Nr. 52 "Windpark Kienbaum-Hangelsberg" der Gemeinde
Grünheide
Anlage: Nachreichung der Stellungnahme N1

Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügt übersende ich Ihnen die Stellungnahme zum o. g. B-Plan.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Michael Görner

Dieses Dokument wurde am 27. Juli 2021 durch Michael Görner schlussgezeichnet und ist ohne
Unterschrift gültig.

Besucheranschrift:
Müllroser Chaussee 50 15236 Frankfurt (Oder)

Hauptsitz:
Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam
OT Groß Glienicke

Zertifikat seit 2021
audit berufundfamilie



FORMBLATT
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB)

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange

Name/Stelle des Trägers
öffentlicher Belange

Landesamt für Umwelt Abteilung Naturschutz und Brandenburger
Naturlandschaften

Belang Naturschutz

Vorhaben Bebauungsplan Nr. 52 "Windpark Kienbaum-Hangelsberg" der
Gemeinde Grünheide
Stellungnahme im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs.
1 BauGB

Referat: N1
VNr.: LFU-TOEB-3700/66+39#212199/2020
Bearbeiter/In: Herr Görner
Telefon: +49 335 60676 -5239
Mail: Michael.Goerner@LfU.Brandenburg.de

Bebauungsplan: Stand Oktober 2019
Umweltbericht: Stand Oktober 2019
Faunistische Gutachten 2011 und 2012
Faunistische Gutachten 2017

Bitte zutreffendes ankreuzen Kl undausfüllen.
Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung

1. Einwendungen
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen)
a) Einwendung
1. gesetzlicher Biotopschutz (§ 30 BNatSchG i. V. m. § 18 Abs. 1 BbgNatSchAG)

Sind auf Grund der Aufstellung eines Bebauungsplans Handlungen i. S. des'§ 30 Abs. 2
BNatSchG zu erwarten, kann auf Antrag der Gemeinde über eine erforderliche Ausnahme oder
Befreiung von den Verboten des Absatzes 2 vor der Aufstellung des B-Plans entschieden
werden (§ 30 Abs. 4 BNatSchG). Ein entsprechender Antrag ist beim LfU, Referat N1 zu
stellen.
Von den Verboten des Abs. 2 kann auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die
Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können (§ 30 Abs. 3 BNatSchG).
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Sind die Beeinträchtigungen nicht ausgleichbar, bedarf es einer Befreiung nach § 67 Abs. 1
BNatSchG.

2. Naturdenkmale (§ 28 Abs. 2 BNatSchG i. V. m. Verordnungstext)
Konflikte mit der Verordnung sind bereits auf der Planungsebene zu lösen, um die Vollzugsfähigkeit
des Bebauungsplanes zu gewährleisten und damit im Weiteren eine Teil-/Nichtigkeit
auszuschließen..
Über eine erforderliche Genehmigung wird nach Maßgabe näherer Bestimmungen der
Verordnung im Rahmen des konzentrierenden Genehmigungsverfahrens unter Beteiligung des
LfU, N1 entschieden.

3. geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 Abs. 2 BNatSchG i. V. m. Verordnungstext)
Konflikte mit der Verordnung sind bereits auf der Planungsebene zu lösen, um die Vollzugsfähigkeit
des Bebauungsplanes zu gewährleisten und damit im Weiteren eine Teil-/Nichtigkeit
auszuschließen.
Über eine erforderliche Genehmigung wird nach Maßgabe näherer Bestimmungen der
Verordnung im Rahmen des konzentrierenden Genehmigungsverfahrens unter Beteiligung des
LfU, N1 entschieden.

Allee (§17 Abs. 1 BbgNatSchAG)
Konflikte mit den Verboten sind bereits auf der Planungsebene zu lösen, um die
Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplanes zu gewährleisten und damit im Weiteren eine Teil-
/Nichtigkeit auszuschließen.
Über eine erforderliche Befreiung nach § 67 BNatSchG wird im Rahmen des konzentrierenden
Genehmigungsverfahrens unter Beteiligung des LfU, N1 entschieden.

4. Baumschutzverordnung des Landkreises
(Nur relevant, wenn,,keine gemeindliche Baumschutzsatzung existiert)
Konflikte mit der Verordnung sind bereits auf der Planungsebene zu lösen, um die'Vollzugsfähigkeit
des Bebauungsplanes zu gewährleisten und damit im Weiteren eine Teil-/Nichtigkeit
auszuschließen.
Über eine erforderliche Genehmigung wird nach Maßgabe näherer Bestimmungen der
Verordnung im Rahmen des konzentrierenden Genehmigungsverfahrens unter Beteiligung des
LfU, N1 entschieden.

5. besonderer Artenschutz (§ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG)
Die Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG gelten für Vorhaben i. S. d. § 18 Abs. 2
Satz 1, die nach den Vorschriften des BauGB zulässig sind, nur für die Arten nach Anhang IV der
FFH-RL und europäische Vogelarten. Die Gemeinde muss also vorausschauend prüfen, ob im
Hinblick auf den besonderen Artenschutz eine Ausnahmelage vorliegt. Voraussetzung für die
Rechtmäßigkeit des Planes ist nicht die Ausnahme selbst, sondern das Vorliegen einer
Ausnahmelage. c
Erforderliche artenschutzrechtliche Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG werden in der
Regel im Rahmen des konzentrierenden Genehmigungsverfahrens unter Beteiligung des LfU,
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N1 als zuständiger Behörde für den besonderen Artenschutz erteilt. Wenn für geplante
Vorhaben keine Baugenehmigungen erforderlich sind (baugenehmigungsfreie Vorhaben z. B.
Erschließungswege), so sind auftretende artenschutzrechtliche Konflikte bereits abschließend
im B-Plan zu lösen, einschließlich der Beantragung einer ggf. erforderlichen
Ausnahmegenehmigung beim LfU vor Beginn der Baumaßnahme.

Nach § 45 Absatz 7 Nr. 5 BNatSchG kann eine Ausnahme aus zwingenden Gründen des
überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art dann,
zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der
Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der
Richtlinie 92/43/EWG weitergehende Anforderungen enthält. Sobald eine Voraussetzung nicht
erfüllt ist, ist die Ausnahme zu verweigern -d. h., alle drei Ausnahmevoraussetzungen müssen
erfüllt sein.
Bezüglich der Ausnahmetatbestände „zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen
Interesses“ und „zumutbare Alternativen“ ist Folgendes festzustellen:
Nach der aktuellen Rechtsprechung überwiegt klimafreundliche Energiegewinnung nicht
grundsätzlich die Naturschutzbelange. So führt beispielsweise das OVG Sachsen Anhalt1 in seiner
Urteilsbegründung in einem vergleichbaren Fall aus:
„Es liegen schon keine Ausnahmegründe im Sinne des § 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG vor.
Insbesondere sind für die Errichtung von Windenergieanlagen gerade am beantragten Standort
keine zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses im Sinne von § 45 Abs. 7
Satz 1 Nr. 5 BNatSchG ersichtlich. Im Übrigen wäre auch nicht erkennbar, weshalb keine
zumutbaren Alternativen gegeben sein sollen."
Das Verwaltungsgericht Cottbus2 stellt in Bezug auf das Vorliegen von Ausnahmegründen bei der
Errichtung von WEA fest:
„Mit Blick auf die Gewichtigkeit der in § 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG genannten Ausnahmegründe ist
das mit der Errichtung von Windenergieanlagen verbundene Interesse an der Energiegewinnung
nicht als zwingender Grund des öffentlichen Interesses anzusehen (vgl. VG Halle, Urteil vom 19.
August 2010-4 A 9/10, zitiert nach juris Rn. 55). Auch das wirtschaftliche Interesse der Klägerin
begründet kein solches öffentliches Interesse, zumal eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 Satz 2
BNatSchG unter der zusätzlichen Voraussetzung steht, dass zumutbare Alternativen nicht gegeben
sind. Angesichts der Vielzahl von verbleibenden Eignungsräumen für die Errichtung von
Windenergieanlagen erscheint es nicht als unzumutbar, die Klägerin auf die Nutzung dieser
Eignungsräume zu verweisen (vgl. auch VG Schwerin, Urteil vom 25. November 2010-
7 A 1583/09, S. 21)"

Zu 1 bis 4: Vorliegen der Befreiungsvoraussetzung „Gründe des überwiegenden öffentlichen
Interesses“: Zum besonderen Artenschutz liegen, wie oben ausgeführt, einige Urteile vor, die sich
mit der in § 45 Abs. 7 BNatSchG genannten Ausnahmevoraussetzung „zwingende Gründe des
überwiegenden öffentlichen Interesses" auseinandersetzen. Auch Befreiungen nach § 67
BNatSchG erfordern als Voraussetzung das überwiegende öffentliche Interesse an der Umsetzung

1 Urteil OVG Magdeburg 2 L 124/09 vom 19.01.2012, Rn. 110
2 Urteil VG Cottbus 4 K 1400/07 vom 23.06.2011, S. 22
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des Projektes gegenüber dem konkreten Naturschutzbelang. Analog zur o. g. Rechtsprechung ist
davon auszugehen, dass diese Befreiungsvoraussetzung nicht vorliegt.

6. Landschaftsschutzgebiet / Naturschutzgebiet ( § 67 BNatSchG / § 8 Abs. 3 BbgNatSchAG)
Konflikte mit der Verordnung sind bereits auf der Planungsebene zu lösen, um die Vollzugsfähigkeit
des Bebauungsplanes zu gewährleisten und damit im Weiteren eine Teil-/Nichtigkeit
auszuschließen.
Für ein erfolgreiches „Planen in' die Befreiungslage“ muss sich die Gemeinde vor Beschluss eines
B-Plans als Satzung beim LfU versichern, dass die Voraussetzungen für eine Ausnahme von den
Verboten der LSG-VO objektiv vorliegeh und für das konkrete Vorhaben eine Ausnahme erteilt
werden wird. Hierzu ist unabhängig von der Beteiligung nach § 4 BauGB eine (Vor)Anfrage beim
LfU, N1 zu stellen.
Über eine erforderliche Genehmigung nach § 8 BbgNatSchAG I Befreiung nach § 67 BNatSchG
wird im Rahmen des konzentrierenden Genehmigungsverfahrens unter Beteiligung des LfU, N1
entschieden.

b) Rechtsgrundlage
Siehe unter a)

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung
(z. B. Ausnahmen oder Befreiungen)

Siehe unter a)

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts
a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen:

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung:

1. Biotoptypenkartierung nach Biotopkartierung Brandenburg 2007 gemäß Kartierintensität B oder C,
Bestandsdarstellung und -bewertung in Text und Karte (graphische Darstellung wenn möglich im
Maßstab der Satzungskarte)
Kennzeichnung gesetzlich geschützter Biotope, Angabe zur (Teil)Flächengröße und Ausprägung
geschützter Biotope

Werden im Geltungsbereich Biotoptypen nachgewiesen, die gemäß Kartieranleitung nur in
bestimmten Ausbildungen den geschützten Biotopen zuzuordnen sind, bedarf es im Umweltbericht
einer nachvollziehbaren fachgutachtlichen Einschätzung, zum Schutzstatus der betreffende
(Teil)Fläche. Die Beurteilung ist auf Grundlage der Vorgaben der Biotopkartierung Brandenburg
vorzunehmen.

Bedingt die Planung eine Zerstörung oder einer sonstige erhebliche Beeinträchtigung geschützter
Biotope, bedarf es im Umweltbericht folgender Angaben:

- Biotoptyp
- Vorhaben + Begründung der Erforderlichkeit => Art und Umfang der erheblichen Beein-
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trächtigung
- geprüfte Alternativen
- Möglichkeit des Ausgleichs; Darstellung geplanter Ausgleichsmaßnahmen

Es sind Maßnahmen vorzuhalten, die vorrangig auf die Entwicklung / Verbesserung des
betroffenen Biotoptyps abzielen. Die Ausgleichbarkeit der Beeinträchtigung ist auf Grundlage
des Wiederherstellungszeitraums und der Lage der Kompensationsfläche zur Eingriffsfläche
zu beurteilen.

- bei Nichtausgleichbarkeit Ausführungen zum Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen
gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und Darstellung geplanter Ersatzmaßnahmen

2. Bedingt die Planung eine Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturdenkmals, bedarf
es im Umweltbericht folgender Angaben:

- Verortung in einer Karte
- Art und Umfang der erheblichen Beeinträchtigung
- geprüfte Alternativen
- Ausführungen zum Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen

3. Bedingt die Planung eine Veränderung des geschützten Landschaftsbestandteils, bedarf es im
Umweltbericht folgender Angaben:

- Verortung in einer Karte
- Art und Umfang der erheblichen Beeinträchtigung
- geprüfte Alternativen
- Ausführungen zum Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen

Bedingt die Planung die Beseitigung, Zerstörung, Beschädigung oder sonstige erhebliche oder
nachhaltige Beeinträchtigung einer Allee, bedarf es im Umweltbericht folgender Angaben:

- Verortung in einer Karte
- Art und Umfang der erheblichen Beeinträchtigung
- geprüfte Alternativen
- Ausführungen zum Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen
- Ausführungen zu Art, Umfang und Standort geplanter Ersatzpflanzungen

4. Ist aufgrund der Planung die Fällung von Bäumen / Hecken, die unter den Anwendungsbereich der
Baumschutzverordnung fallen, unvermeidbar, bedarf es im Umweltbericht folgender Angaben:

- Verortung in einer Karte
- Art und Umfang der erheblichen Beeinträchtigung

Einzelbäume Angaben zu Baumart, Stammumfang, Vitalität + Foto
Hecken Zusammensetzung des betroffenen Bestandes; bei anteiligem Verlust

prozentualer Anteil am Gesamtbestand + Foto
Ersatzbäume Angaben zu Baumart, Pflanzzeitpunkt, time-lag

- geprüfte Alternativen
- Ausführungen zum Vorliegen der Genehmigungsvoraüssetzungen
- Ausführungen zu Art, Umfang und Standort geplanter Ersatzpflanzungen
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5, besonderer Artenschutz
Zur Beurteilung des Vorliegens der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5
BNatSchG (Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag) erachte ich (aufgrund der Habitatausstattung) die
Erfassung / Behandlung folgender Arten / Artengruppen im Planverfahren für erforderlich:

Die Ermittlung des Untersuchungsumfangs erfolgt für europäische Vogelarten und Fledermäuse
grundsätzlich auf Basis des Windkraft-Erlasses 3. Der erforderliche Untersuchungsrahmen ist in
Anlage 2 (europäische Vogelarten) und Anlage 3, Pkt. 3 (Fledermäuse) des Erlasses detailliert
dargestellt.

Vorliegende aktuelle Daten können genutzt werden. Als aktuell werden Datenbestände in der Regel
dann eingestuft, wenn die Erhebungen im Gelände nicht länger als 5 Jahre zurückliegen und nach
der Erfassung keine erheblichen Veränderungen des Standortes oder der anthropogenen Einflüsse
eingetreten sind. Daten, die älter als 5 Jahre sind, müssen auf ihre Aktualität im Gelände überprüft
werden (Gassner / Winkelbrandt, UVP, C.F, Müller Verlag 2010).

Liegen keine aktuellen Daten vor, bedarf es einer Erfassung des Bestandes unter Beachtung der
fachlichen Mindeststandards.
Die Erfassungen sind von Gutachtern mit entsprechender fachlicher Expertise durchzuführen.
Graphische Darstellung des Bestandes (wenn möglich) im Maßstab der Satzungskarte.

Im Umweltbericht muss sich die Gemeinde mit der Betroffenheit der artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestände auseinanderzusetzen. Weiterhin hat die Gemeinde vorausschauend zu prüfen,
ob im Hinblick auf den besonderen Artenschutz eine Ausnahmelage vorliegt (vgl. BVerwG-
Beschluss vom 25.08.1997, Az. 4 NB 12.97).

Zur Beurteilung des Vorliegens der Verbote des § 44 Abs. 1 i. V.m. Abs. 5 BNatSchG bedarf es
neben den Aussagen zu Umfang, Zeitraum und Methodik der Erfassung nachfolgender Angaben:
1. Vorkommen im Untersuchungsgebiet / wo exakt nachgewiesen (Text und Karte, im Maßstab
1:5000 oder größer)
2. welches geplante Vorhaben löst welchen Verbotstatbestand aus

Beschreibung und Verortung des Vorhabens (Text und Karte)
Benennung der Verbotstatbestande

3. in welchem Umfang ist die Art betroffen
Umfang der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten
bei dem Störungsverbot Größe der gestörten Population

4. Möglichkeit / Umsetzung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen
artbezogene Ableitung und Begründung der Eignung
Beschreibung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme nach Art und Umfang
Angaben zum zeitlichen Ablauf ihrer Umsetzung; Prognose der Dauer bis zum

3 Erlass „Beachtung naturschutzfachlicher Belange bei der Ausweisung von Windeignungsgebieten und bei der
Genehmigung von Windenergieanlagen“ des MUGV vom 01.01.2011
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Eintreten der Funktionsfähigkeit
- Angaben zur Pflege / Unterhaltung
- Lokalisierung (Karte im Maßstab 1: 500 mit Übersichtskarte)
- Erstellung von Maßnahmenblättern
- Angaben zum Risikomanagement inkl. Erfolgskontrolle/ Monitoring

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen
a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger
Auswirkungen

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme:

4. Weitergehende Hinweise
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens

Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und
ggf. Rechtsgrundlage

Natura 2000-Belange soweit betroffen

Eingriffsregelung
Darstellungen Eingriffsregelung gemäß § 1a Abs. 3 BauGB

Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass die Eingriffsregelung im Rahmen des B-Planverfahrens
abschließend vollumfänglich abzuarbeiten ist.

| Dieses Dokument wurde am 27. Juli 2021 durch Michael Görner schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig.
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